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Im Gewerkschaftsleben spielten Katholiken VO: jeher S1e haben begonnen, sıch ıhrer bewußt werden (vgl
ine führende Rolle Dasselbe gilt für das Jokalpolitische The changing parish, „Pastoral Life“, Mai/ Junı 955
Leben un: 1n 7zunehmendem Ma{(ße auch für die nationale Joseph Fichter, Social relatıons 1n the urban parısh,
Ebene. International treten die Katholiken och nıcht 1954; Andrew Greeley, The Church and the suburbs,
stark 1n Erscheinung, Wenn INa davon absieht, da Ss1e Dıie großen Städte siınd auch der Schauplatz LO-

ralsoziologischer Felduntersuchungen. Hıer stehen vieledie Hälfte aller Missionsgelder aufbringen un eiıne stet1g
steigende Zahl Von Miıssıonaren stellen. Fragen al Elendsviertel, Diskriminierungen, Gemeiın-
Schließlich ISt och darauf hınzuweıisen, da{fß 1mM Jahre schaftsorganısatıon, Kirchenstrukturen, liturgische G
1962 71 0/9 der Katholiken (gegen 0/9 der Protestanten meinschaft U, In Chikago allein sind 600 Ordens-
un 54 0/9 der Gesamtbevölkerung) 1n Großstädten wohn- schwestern 1mM (nebenamtlichen) FEınsatz für „urban devel-
ten Man YteT, daß 1980 80 9/9 aller Amerıiıkaner 1ın opment-schemes“ tätıg. Die Soziologie beginnt, VO der
Stidten wohnen werden. Insofern efinden sich die Pastoraltheologie un den kirchlichen Stellen SCc-

NOIMNMEIL werden.Katholiken also 1n einer vorgeschobenen Posıtıion, un

Fragen des gesellschaftlichen un kulturellen Lebens
geschränktes Elternrecht e1n, das Wahlfreiheit tür die ArtDie schulpolitische Sıtuation

in der Bundesrepubliık der Schule sicherte. Es sollte den Eltern möglıch se1n,
katholische un evangelısche Bekenntnisschulen, Simul-
tanschulen oder Weltanschauungsschulen wählen,urch die Notwendigkeit des Ausbaus und der Fortent-
W e 1Ur für die eiıne oder andere Schulart eine genu-wicklung der bestehenden schulischen Einrichtungen un

durch den geplanten Ausbau der S0 „Hauptschule“ ISt gende Zahl VO:  (} Eltern votierte. (Auf die nach Ländern
auftretenden feineren Unterschiede 1n diesem Modus1n schulpolitischen Fragen 1n der Bundesrepublik vieles annn 1er ıcht eingegangen werden.) 1le diese Schulen1n ewegung geraten. Gleichzeitig und 1n ursächlichem

Zusammenhang damıt hat sıch die Diskussion die siınd Staatsschulen. Das private Schulwesen beschränkt
das Grundgesetz ıcht ohne plausible Gründe VO Wn(staatlıche) Konfessionsschule verschärft. Gegenwärtig hereıin 1M wesentlichen autf weıterführende Schulen durchISt noch vieles 1m Flufß, als dafß eine il=

tassende Darstellung aller sozlologıschen, politischen un Art Z Abs „Eıne private Volksschule 1St LU ZUZ

kirchlichen Aspekte möglich ware. Zudem bedürften lassen, WE die Unterrichtsverwaltung 1n besonderes
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag VOzahlreiche Fragen, die den Gegenstand politischer Aus-
Erziehungsberechtigten, WE S1Ee als Gemeinschaftsschule,einandersetzungen un der innerkatholischen Diskussion

ılden, eıner gesonderten Behandlung. Wır eschränken als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet
unls deshalb zunächst auf eıinen allgemeinen Überblick werden soll un eine öftentliche Volksschule dieser Art

1n der Gemeinde nıcht besteht.“ Auf diesem Absatzüber die Entwicklungstendenzen seIt 1945 un: auf eıine
primär dokumentarische Analyse der gegenwärtıigen fußend, entstanden iın der Folgezeit vornehmlich in den

schulpolitischen organge 1n den einzelnen Bundes- Stadtstaaten Berlin, Bremen un Hamburg private Volks-
ändern. schulen als Bekenntnisschulen. Im übrigen kommen S1e

fast 1LLUr als Schulen für behinderte Kinder VOFT.Nach 1945 wurde 1ın allen Ländern mehr oder Wenigér
heftig Schulfragen In einzelnen damals An dem Prinzıp der Wahlfreiheit hat die CDU/GCSU
gyegründeten Ländern WAar die Tradıtion stark, da{ß S$1e lange unbedingt festgehalten, auch W E1 die meısten

evangelischen Kirchenleitungen eınen anderen Stand-auch die Neuordnung des Schulwesens, SOZUSASCH 1mM all-
gemeınen Einvernehmen, wesentlich estimmten. Es se1l punkt einnahmen. Die katholischen Bischöte haben dieses
1LUr die heute 1m Baden-Württembergischen Schulstreit Prinzıp als das ıhre überall da verfochten, irgend-

eine Aussicht auf seine Verwirklichung bestand, tallsoft zitierte „Christliche Gemeinschaftsschule badischer
ıcht die schon erwähnten Tradıtionen die Erfahrung be-Praägung erinnert. DDas kleinste Land der Bundesrepu-

blik, der Stadtstaat Bremen, hatte schon VOTL dem Inkraft- stärkt hatten, daß auch andere Formen dem Interesse
tretfen des Grundgesetzes diesen Kampf ausgetragen un: einer katholischen Kindererziehung ygenugen würden.

Dıie SPD begann nach 1945 Anknüpfung ihrestand auf der ausdrücklichen Anerkennung der getrof-
fenen Regelung unnachgiebig, daß 1in das Grundgesetz marxistisches und arelig1öses Erbe In iıhrer Vorstellung
eine SOg „Bremer Klausel“ aufgenommen werden mußte, hatte NUur eıne staatliche Einheitsschule für alle Platz

Nur widerstrebend beugte S1e sıch den Vorschriften desdi  S  a besagte, „Art. 7, Abs Z Satz findet keine Anwen-
dung in einem Lande, 1n dem Januar 1949 eine Grundgesetzes, die prıvate Schulen ausdrücklich zuließen.
andere landesrechtliche Regelung bestand“ (Art 141 GG) So kam CS, da{fß 1n sozi1aldemokratisc| regıerten Ländern
Der 1er ausgeschlossene S14At7z heißt 1mMm. Wortlaut: „Der in geographischer Reihenfolge waäaren j1er ENNCIL.:

Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Berlin und HessenReligionsunterricht 1St ın den öffentlichen Schulen miıt
Ausnahme der bekenntnistreien Schulen ordentliches die staatliche Einheitsschule, ZU el heftiger
Lehrfach.“ In den meısten Ländern gerade die Gegenwehr kirchlicherseits; verordnet wurde. Meıst DC-

schah das schon 1n den Verfassungen, 1in NiedersachsenSchulartikel der Verfassungen art umkämpftt. Auf s1e
konzentrierte sıch me1lst die Debatte be1 den Volks- auch 1n spateren Schulgesetzen.
abstimmungen über die Verfassung. Zu Begınn der sechziger Jahre bahnte sıch, mindestens 1in
Die Christlich-Demokratische Unıion (die Christlich- der Parteiführung, eine Gesinnungswandlung ın der

VWeıse, dafß mMa  a} ZWAar ıcht die Idee der staatlichen Eın-Soziale Unıi0on 1in Bayern) Lrat für eın möglichst uneıin-
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heitsschule aufgab, aber doch ausdrückliches Verständnis modernen menschlichen Gesellschaft auch für Bil-
dafür bekundete, daß Eltern 1m Gewissen anders tür iıhr dungs- un Erziehungswesen Probleme aufwirft, die
ind entschieden. 1ne entsprechende Äufßerung des eıner ernsten Überprüfung bedürfen“. Mıt Sorge aber
gegenwärtigen Bundesjustizministers Dr Heiınemann auf erfülle S1e die Feststellung, da{ß der Oftentlichkeit VO  $
dem Hamburger Deutschlandtreffen der SPD 1im Sommer verschiedenen Seıiten un Organısationen Pläne und Vor-
1963, die sicherlich mMiıt der Parteiführung abgesprochen schläge unterbreitet wurden, die ZWAar scheinbar 1mM WC-
WAafl, tand ZWar heftigen Wiıderspruch 1n untiferen Partei- sentlichen NUur eıne Neugestaltung der Schulorganisation
gremı1en, doch wurde 1in die endgültige Fassung der bezweckten, die aber zugleich „gröfßte Auswirkungen auf
„bildungspolitischen Leıitsätze“ der gegenüber dem _ den weltanschaulichen Charakter uUNseTICcS Erziehungs-
sprünglichen Entwurt leicht abgeschwächte Passus auf- wesens“ hätten un die „ganzheıtliche“ Erziehung des
OMMECN: „Die SPD respektiert die Entscheidung der Kıindes gefährdeten. An Eltern un Erzieher ergıng die
Eltern, die eiıner durch ıhren Glauben oder ıhre Welt- „dringende Bıtte“, die kulturpolitische Entwicklung aut-
anschauung besonders bestimmten Erziehung den Vor- merksam verfolgen und „UNENLWERT für das Eltern-
Lans gveben. Der föderative Autfbau der Bundesrepublik recht, für dıe konfessionelle katholische Schule, tür die
erlaubt praktische Lösungen, die den unterschiedlichen katholische Lehrerbildung un: die ungeschmälerte reli-
Entwicklungen 1in den einzelnen Bundesländern Rech- 71ÖSE Erziehung der Jugend einzutreten“.
Nung LFaSen.. Unter teilweiser Berutung auf die Konzilserklärung über
Als nachdrücklichste Vertechterin der Gemeinnschafts- die christliche Erziehung, die allerdings den deutschen

Sondertall der staatlichen Konftessionsschule iıcht kenntschule erwıes sıch bisher die ıne iıhrer profilierte-
stien Sprecherinnen in kulturpolitischen Fragen, die un: deswegen für die gegenwärtıge Auseinandersetzun-
rühere bayrısche Landtagsabgeordnete und jetzıge SCH keine ANSCMECSSCHCN Argumente jefert (vgl dazu
Staatssekretärin 1m hessischen Kultusministerium, Hilde- auch den Vortrag VO  - Seibel 5 J auf dem Katholiken-
gard Hamm-Brücher, macht sıch in eıner parteioffiziellen eag 1n Bamberg; veröftentlicht 1n der VO Kulturbeirat
Schrift (Bıldung bestimmt MHMSCTHIE Zukunft. Liberale For- beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken heraus-
derungen A Bildungspolitik, Bonn, Juli die gegebenen Bändchen: Christliche Erziehung ach dem
Meınung eorg Pıchts ausdrücklich eigen, „dafß die Konzıl, Sln 1967, 51); wurde VO  } seıten verschiede-
Kiırchen das Vakuum ach dem Krıege benutzt hätten, TiCeTr kirchlicher Stellen die bisherige kirchliche Schulposi-

iıhre kulturpolitischen Formeln wieder durchzusetzen, tiıon nach dem Konzıil noch eindringlıcher verteidigt.
die einer fernen Vergangenheit angehören. Deshalb sej]en Zum Abschluß ıhrer Vollversammlung ın Hofheim/Tau-
alle Ansätze einer Schulretorm 1M wesentlichen immer 11U$5 1m März 1966 beschränkten sıch die Bischöfe aller-
wiıeder em politischen Einfluß der katholischen Kirche dings darauf, „die katholischen Eltern, Lehrer und Leh-
gescheitert, un deshalhb könne ina  $ die Kırchen auch rerınnen ıhre Verpflichtungen hinsichtlich der relig1ö-

SCMN Erziehung der Kınder“ erinnern un diese CI -ıcht VO  ; der Verantwortung der derzeitigen 1sere
treisprechen. Denn da S1e durch politischen Druck die mahnen, „Sıch für Schulwesen verantwort-

Konfessionalisierung des Schulwesens erreicht hätten, lich fühlen un: gerade inmiıtten der gegenwärtıigen
müßten S1e LLU auch für deren Folgen einstehen.“ Auseinandersetzungen den katholischen Bıldungs- un!

Dıie Posıtion der Kirchen Erzıiehungsgrundsätzen die Treue halten“.
TSt auf der Jüngsten Bischofskonferenz, die 16 Fe-

„Nach katholischer Auffassung MUu: die Gesamterziehung bruar 1967 1n Bad Honnef Ende e1ng, yaben die Bı-
des Kındes 1n Famiılie un Schule VO  e} katholischem schöfe den Stil der Ermahnungen autf In eıner mehr PTaGeıiste durchdrungen se1n. Deshalb mu katholischer matischen, die ınneren Gegensätze verdeckenden, aber den
Glaube ıcht LLUTE 1mM Religionsunterricht der Schule, SOoON- Realitäten sıch offenhaltenden Erklärung stellen S1e fest:
dern auch 1n den übrigen Lehrfächern Z Geltung kom- „ Wır verschließen u1lls 1n keiner Weıse schulorganisato-
INCN; der Unterricht mu{ VO einer katholischen Lehrer- rıschen Reformen, immer un: SOWeIlt der Struktur-
persönlichkeit werden, un: diese mu siıch 1m wandel UMSCEHGT.: modernen Gesellschaft erfordert. Wır
Unterricht voll auswirken können: mu ıne wirkliche wünschen miıt den katholischen Eltern für WWWSES Kınder
Einheit zwiıschen den Erziehungstaktoren Elternhaus, eıne leistungsfähige, Ja die bestmögliche Schule Darum
Schule un Kıiırche bestehen.“ So tormulijerte die Fuldaer werden WIr ernstgemeınte Reformvorschläge ıcht NUr
Bischotskonterenz 1956 in ıhren „Katholischen Grund- MIt Wohlwollen und Weitherzigkeit prüfen, sondern
satzen für Schule un: Erziehung“ (herausgegeben VO der auch deren Verwirklichung tatkräftig mitwirken. Wır
Bischöflichen Arbeitsstelle tür Schule und Erziehung, mussen aber auch K  1U da{ß be1 solchen Retormen
Köln) der Überschrif „Das katholische Schulideal“, dem gottgegebenen echt der Eltern un dem ohl-
das „ MÜr durch die katholische Schule verwirklicht WEeEeTr- verstandenen Interesse der Kirche der Erziehung un-
den  CC könne. „Staatlıcher Schulzwang 1n Verbindung MIt Jugend gebührend Rechnung wıird.“ Dar-
staatlicher Zwangsschule“ bedeutet abgesehen VO  a} der über hinaus erklärte der Vorsitzende der Konferenz,
Verletzung des Erziehungsrechtes der Kirche ıne Julius Kardınal Döpfner, autf der abschließenden Presse-
„Entrechtung“ der Eltern, die 1Ur annn ıcht in ıhrer konferenz, da{ß in  =) gewillt sel, künftig gemeınsam
SanNzZCN Schwere empfunden wiırd, WenNnll die staatlıche handeln und die Eltern über die katholischen Elternver-
Schule 1ın ıhrem religiösen un erzieherischen Charakter ein1ıgungen gründlich unterrichten. Die Erkenntnis
den Forderungen der Eltern entspreche, die aber scheint siıch durchgesetzt haben, daß ıcht überall
träglich werde, WE 1es nıcht der Fall sel. dort, Schulfragen akut werden, antırelig1iöse Antriebe
Im Jahre 1960, als die gegenwärtige Entwicklung bereits werden mussen, sondern da{fß CS 1n bezug auf die
deutlich in Gang gekommen WaflTt, erklärte die Bischofs- staatliıche Konftessionsschule eın echtes Dilemma 1bt, das
konferenz bereıts nuancıerter, aber doch unnachgiebig: weder Von der einen och Von der anderen Seıite 1in der
Die Bischöfe verkennen nıcht, „dafß die Entwicklung der Art des gordischen Knotens gelöst werden annn
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Die Haltung der evangelischen Kiırchen Die Konsequenz der Abschaffung der Zwergschule heißt
1mM gegenwärtıigen Stand der Diskussion: JeistungsfähigeHıer noch eın kurzes Wort ZUr Haltung der evangelischen

Kirchenleitungen. Im Maı 1965 hat sıch das evangelisch- Mittelpunktschulen. Darunter versteht iNnan die ber-
lutherische Dekanat München die Eltern miıt einem stufe der Volksschule (Klasse 5—09), die iINan Jjetzt
auch VO  3 Landesbischof Dietzfelbinger gestutzten „Wort „Hauptschule“ (nach dem Hamburger Abkommen der

Ministerpräsidenten VO MN Da CS selbst 1ınZUrr: Schuleinschreibung“ gewandt und die Eltern der
evangelischen Schulanfänger ausdrücklich aufgefordert, Konkordaten dem Staat vorbehalten ISt, definieren,
ıhre Kınder für die evangelische Bekenntnisschule ANLZU- W 455 eINn „geordneter Schulbetrieb“ ISt, tauchen ]1er die

eigentlichen Schwierigkeiten auf Allgemeın sıch diemelden. Die Argumentatıon 1St der katholischen sehr ViCIi=
wandt: 1ın der geschlossenen Gemeinschaft einer EV 4ll- Ansıcht durch, da{fß tür eın geplantes un als notwendig
gelıschen Klasse könnte das evangelische Glaubensgut, erachtetes difterenziertes Bildungsangebot („Kern un
der Liederschatz, die Art un VWeıse der Kırche, leben Kurs“ U al eine „einzüg1ıge“ Hauptschule (d die las-

SEn bıs siınd Je einmal un vorhanden) nıchtun gestalten, 1in besonders klarer Weıse vermittelt
werden. Doch bıldet Bayern die Ausnahme. In fast allen ausreicht. So oll die Hauptschule also mındestens 7Z7WEe1-
anderen Teilen der Bundesrepublik haben die Kirchen- zügıg se1InN: in einzelnen Bundesländern wırd die drei-

zügıge Hauptschule als notwendiıg angesehen. Be1i derleitungen sıch für die Gemeinschaftsschule ausgesprochen.
50 Anfang Februar och gemeiınsam die 1n Nordrhein- heute noch für die Volksschule geltenden Klassenmeßzahl
Westfalen liegenden dreı evangelischen Landeskirchen. VO rd 4.() Kındern benötigte also eıne einzüg1g voll AaUuSs-

er Leiter der Evangelıschen Landeskirche Rheinlanid, gyebaute Hauptschule rd 200 Kınder, eine dreizügige aber
deren 600 Gewi(ß lassen sıch diese Zahlen reduzieren,Präses Beckmann, azu 1n eiınem Interview MI1It

dem „Handelsblatt“ 7 2.67) „ Verantwortung wird 300 Kindern wird INa  — be] Zweizügigkeit nıcht
Ur wahrgenommen, WeNnn Sie wieder un wieder heraus- rechnen können. Be1 dem konftfessionellen Mischungsver-

hältnıs uUuNseTer Bevölkerung gerat die Bekenntnis-gefordert wird Darum sind WIr auch für die Freiwillig- chule, 11l 114  $ nıcht übergroße Einzugsgebiete schaffen,eIit des Religionsunterrichts, darum befürworten WIr
1ne Schule, die nıcht die Illusion heraufruft, 6S könne 1in die dann wieder das Problem des Transportes miıt sich
dieser Welt Inseln der Seligen geben. er staatlichen bringen, überhaupt 1in Getahr. Von vielen Seiten wiırd

auch auf das bei Bekenntnisschulen notwendig entstehendeInstiıtution Schule soll nıcht zugeschoben werden, W as
das institutionellAufgabe der Eltern un der Kırche ISt. Wohl aber haben Minderheitenproblem hingewiesen,

die FEltern das Recht, VO Staat verlangen, daß seine kaum lösbar erscheint (vgl AZu die kritischen Austfüh-
Schulen das Ma{ Bıldung vermitteln, das ZzU Be- runsch VO Staatssekretär ermans auf dem Katholiken-

Lag 1n Bamberg: Herder-Korrespondenz Jhg., 367)stehen der Welt, in der die Kinder leben mussen, NEt-
ehrlich 1St Das 1St eintach ein Gebot der den Eltern ob- Baden-Württemberg
liegenden Sorgepflicht. Wırd Elternrecht verstanden, Dıie Verfassung VO Tn November 1953 (Art 15) be-annn s weder mı1t dem Bildungsanspruch des Kindes och stiımmte, daß für die Volksschulen die bisher geltendenmıiıt dem Interesse der Gesellschaft kollidieren.“ Bestimmungen 1n raft bleiben sollten. Das bedeutete für

Dıiıe derzeitige Lage Baden die se1t tast 100 Jahren gewachsene orm der badıi-
schen Gemeinschaftsschule, die 1ın praxı infolge geringer

Dıie derzeitige schulpolitische Lage 1St aber unab- Bevölkerungsmischung j1er katholisch, dort evangelısch
hängig VO Grundsatziragen dadurch bestimmt, daß epragt War un sıch ausdrückliıch als „christlich“ bezeich-
zunächst die rage Pädagogen un Politikern viru- HELE} 1in Nordwürttemberg die Gemeinschaftsschule als
lent wurde, ob denn die Organısatıon unseres allgemein- Regelschule und 1Ur 1n Südwürttemberg-Hohenzollern
bildenden Schulwesens noch uUulLllserer eıit ANSCMCSSCH se1l die Wahlmöglichkeit zwıschen staatlichen Bekenntnis- un
(vgl eorg Pıcht, Die deutsche Bildungskatastrophe, Simultanschulen. Die Verfassung VO 1953 verankerte 16=
Olten un Freiburg Sıe yingen dabe1 VonNn dem doch ebenfalls ausdrücklic] das Elternrecht. 1964 legte
statıstisch klar ertaßbaren Tatbestand AaUs, dafß wenıger Kultusminister Hahn seinen „Schulentwicklungsplan“
katholische Kinder weiterführende Schulen esuchen als VOI, der leistungsfähige Mittelpunktschulen vorsah. In
ıhrem Anteıil der Gesamtbevölkerung ANSCINCSSCH Südwürttemberg-Hohenzollern hätte das Zusammen-
waäare und dafß Katholiken 1mM Durchschnitt den soz1al legzungen VO Bekenntnisschulen verschiedener Art oder
unteren Schichten gehören. ber die Gründe dieses Tat- auch VO  3 Bekenntnis- un Gemeinschaftsschulen geführt.
bestandes 1St inzwiıschen soviel Klärendes geschrieben Die in diesem Landesteil betrofftenen Diözesen Rottenburg
worden (sıehe bes Erlinghagen, Katholisches Bildungs- un Freiburg verlangten jedoch, daß 1Ur Schulen gleichen
defizit, Herder-Büchere1 195), dafß S1e jer nıcht Bekenntnisses zusammengelegt werden dürften und da{fß
weıter erortert werden brauchen. Picht eitete schon AUuUs Minderheiten, die dadurch entstünden, eben die Schulen

des anderen Bekenntnisses besuchen sollten. Wiährend diediesem Sachverhalt eıne Schuld der katholischen Kiırche
ab, die Prinzıp der Bekenntnisschule testhalte un: da- Bereitschaft Z Besuch evangelischer Schulen durch
durch, zumal auf dem Lande, „Zwergschulen“ verschulde. katholische Kınder VO  e} den beiden Kirchenbehörden AUS-

drücklich erklärt wurde CD verwıes die evangelische SeıiteDie zuständıgen katholischen Amtsträger gaben Picht
scheinbar Recht, iındem s1e zunächst einen heftigen Kampf darauf, da{ß ıhre Minderheitensituation kaum lei-

„dıe Schule im Dorf“ ührten. TIrotz einer SanNzech stungstähıigen Schulen ihres Bekenntnisses werde kommen
Anzahl VO  3 Mahnern VO Erlinghagen bıs Her- assen, da{fß INa aber anderseıts als nıcht zumutbar
11AaNs wurde dieser Kampf noch eiıne Jange eıt weıter- empfinde, die Kınder iın katholische Bekenntnisschulen
geführt. schicken. Das Kultusministerium wollte sıch bis einer
Inzwischen 1St die rage der Zwergschule außerhalb der gesetzlichen Regelung die Hände für den Schulentwick-

lungsplan nıcht binden lassen un suchte Schulen ohneDiskussipn, wenn auch 1n der Praxıs och nıcht erledigt.
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Bezeichnung zunächst einmal installieren. Diıesem Ver- tragen erlassen, da Verfassungsänderungen 1n Bayern
ftahren widersprach das Justizminısteriıum als ıcht Rech- iıcht Nur der Zweidrittelmehrheit 1m Landtag, sondern
teNS, hielt aber eine nachträgliche Befragung für statthaft. auch der Zustimmung der Bevölkerung 1n eiınem Volks-
Dem widersprach schließlich das Staatsministeri1um, das entscheid bedürtfen. Eınen Volksentscheid wollte INa  ‘ aber
eine der Schulzusammenlegung vorgängıge Elternbefra- vermeıden. Die Posıition der Regierung schien auch da-
gun für rechtlich unabdıngbar hielt. Die Parteıen blok- durch gefestigt, daß Verhandlungen mMi1t den beiden Kır-
kierten sıch ıne Weile gegenselt1g, bis sıch SPD un: FDP chen 1M Unterschied anderen Bundesländern

dem gemeınsamen Konzept durchrangen, 1m SaNnzCch volle Übereinstimmung u  ber den Vorrang der Be-
Lande die christliche Gemeinschaftsschule „badıscher Prä- kenntnisschule ergaben. Das Jleidige Minderheitenproblem
gun  « als einz1ge Schule einzuführen. Damals schon inter- sollte durch Anstellung VO „Minderheitenlehrern“ gelöst
venıerte die Nuntiatur, weil die 1in Aussicht SCHOMMEN werden. Da aber innerhalb der allein die Landesregie-
Regelung 1m Wiıderspruch Z Konkordat stehe. rung tragenden CSU ber die Verfassungsgemäßheit die-
Durch die Bildung der yroßen Koalition in Stuttgart SCr Regelung Unstimmigkeıt vab, einıgte INa sıch auf den
wurde schließlich der Weg einer einheitlichen Lösung Kompromiuißß, nach dem autf Antrag der kirchlichen Be-
für den Yanzecnh Südweststaat und der Aazu ertorder- hörde annn eın Lehrer eines anderen Bekenntnisses aNZC-

stellt werden soll; wWwenn mehr als 25 0/9 der die Schulelichen Verfassungsänderung trei. Art 15 Abs der Ver-
fassung lautet Jetzt: „Die öffentlichen Volksschulen haben besuchenden Kinder eiınem anderen Bekenntnis angehö-
die Schulftorm der christlichen Gemeinschaftsschule nach ICN In Schulen mıiıt mehr als Klassen enugen 15%%0
den Grundsätzen der Bestiımmungen, die 12 1951 Dieser Lehrer oll für das Lehramt öffentlichen Volks-
1n Baden für die Simultanschule miıt qAQristlichem Cha- schulen ausgebildet un: bereit se1in, für die Kinder des
rakter gegolten haben.“ Minderheitenbekenntnisses den Religionsunterricht
Bekenntnisschulen 1n Südwürttemberg können ach dem übernehmen. Er soll aber auch Unterricht 1in anderen

Fächern erteilen.Schulgesetz in private Bekenntnisschulen Uum
wandelt werden. Die Antragsfrist dafür äuft Juni Mıt dieser Regelung aber die Opposıtionsparteien
1973 AauUS, annn aber durch eınen Landtagsbeschlufß miıt ıcht einverstanden. Sie torderten eine Verfassungsände-

rung, die Gleichstellung der Gemeinschaftsschule miıtZweidrittelmehrheit verlängert werden. Erschwerende
der Konfessionsschule erreichen. Dıie SPD aANtWwOrteiteBedingung tür private Bekenntnisschulen ISt, da{f 1 (Se=

biet des Schulträgers der Bestand mındestens einer öffent- mit eıner Verfassungsklage; die FDP eıtete e1n Volks-
lichen Volksschule gewährleistet bleiben mMUuUu: Diese Rege- begehren ZuUur Gleichstellung der Gemeinschaftsschule e1in.
lung wurde durch Landtagsbeschlufß Februar 1967 Dıie CGCSU Setrztie sıch 1n den Ausschufßberatungen dennoch
mMi1t 89 74 Stimmen (Gesetz. und 600 katholische über alle Bedenken hinweg und erregte 1n der etzten
Schulen sind betroften. Dıie weıtaus gyrößere Zahl VO  - Phase der Verhandlungen durch ıhre Eile (das (esetz

sollte och VOTL der Wahl verabschiedet se1ın) be1 den Geg-ıhnen wırd 1n Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden.
Die VO den beiden Ordıinarıaten Rottenburg und Yrel- Nern un 1n der Oftentlichkeit neer Die FDP hätte ZUr

burg die Zusammenlegung VO  e} Schulen ohne Eltern- Einleitung eines Volksbegehrens 25 01010 Unterschriften
befragung VOL dem Erlaß des (Gesetzes eingelegte Ver- benötigt. Noch während des Wahlkampfes erreichte s1e

fast das Viertache. Dennoch brachte die Landtagswahlfassungsbeschwerde 1St anderslautenden Berich-
ten ıcht zurückgezogen worden. Auf Grund des Art Ö VO November 1966 der CSU wieder die absolute
der Verfassung, der bestimmt: ‚Rechte un: Pflichten, die Mehrkheit. Die bekam ihr Volksbegehren, erreichte

jedoch der Aazu notwendigen Zahl VOIN 109/9 Un-sıch AaUS Verträgen mıiıt der evangelischen und katholischen
Kirche ergeben, bleiben VO dieser Verfassung unberührt“, terschriften der wahlberechtigten Bürger 1U 9,4 0/9 Mıt
glauben die (Ggegner des Gesetzes, die Entscheidung echt wurde 1€eS$5 als Achtungserfolg deklariert. Die SPD
des Bundesverfassungsgerichtes VO 26 Marz 1957 se1 distanzıerte sich allen Werbens VO diesem Volks-
nıcht anwendbar, ach dem das Reichskonkordat ZWATLr als begehren mMi1t dem Argument, s1e wolle Ja ıcht 1Ur die
geltendes echt bezeichnet, dem Bund aber die ompe- Gleichstellung der Gemeinschaftsschule MmMIiIt der Bekennt-
tenz abgesprochen wurde, seine Einhaltung 1ın den Bun- nisschule, sondern grundsätzlich die Gemeinschaftsschule
desländern durchzusetzen. als Regelschule.

Bayern Der Sonderfall Berlin
Hıer liegt, 1m Bild bleiben, der zweıte „Haupt- Im Gegensatz den me1ılsten Ländern enthält die Ber-
kriegsschauplatz“. Die Verfassung bestimmt in Art 135 liner Verfassung VO Oktober 1950, die die Verfas-

SUuNg VO 13 November 1946 ablöste, keine Schulbestim-(1} Die öffentlichen Volksschulen sind Bekenntnis- oder
Gemeinschaftsschulen. Dıie Wahl der Schulart steht den MUNgCH. Rechtsgrundlage sind das Schulgesetz VO 16
Erziehungsberechtigten treı. Gemeinschaftsschulen sind Je- Junı 1948, das miıt dem August 1961 eıne nNEeUE Fassung
doch NUr Orten MI1t bekenntnismäßig gemischter Be- erhielt, un:! das Lehrerbildungsgesetz VOo 16 Oktober
völkerung aut Antrag der Erziehungsberechtigten C1- 1958 Fur alle Kinder gilt die sechsjährıige Grundschule.
richten. 1le daraut aufbauenden Schulen tragen die Bezeichnung
(2) An den Bekenntnisschulen werden 1Ur solche Lehrer „Oberschulen“, die jetzıge „Hauptschule“ die Bezeich-

NUunNngs „Oberschule praktischen Zweıiges“, Der Religions-verwendet, die geeignet und bereit sınd, die Schüler ach
den Grundsätzen des betreftenden Bekenntnisses —- unterricht 1St Sache der Religionsgemeinschaften (Rund-
terrichten und erziehen.“ verfügung VO 141 50 1n der Fassung VO 13 53)
Die auch 1er notwendig gewordene Zusammentfassung Innerhalb der Schule wird dafür NUr die eıt (zweı Wo-
kleinerer Schulen Mittelpunktschulen entfachte die chenstunden) und der Raum ZUuUr Verfügung gestellt. Dıe
Diskussion. Dıiıe Regierung WAar bestrebt, die notwendiıgen Religionslehrer sind Beauftragte ihrer Religionsgemein-
Schulgesetze 1n Einklang mıiıt den geltenden Kiırchenver- schaften un: als solche nıcht Mitglieder des Lehrerkolle-
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1UMS. Das entspricht der in Berlin StreNg durchgeführten Grundstück un den Bau selbst übernehmen. Im Frühjahr
Trennung VO  } Kırche und Staat. 1963 wurden noch Z7wel moderne katholische Schulge-
Wwe1 Punkte xibt CS, die iın Berlin seit Jahren zwiıschen bäude, die miıt eınem Kostenaufwand VOonNn rund D, Miıll
dem Senat un den Kiırchen gyestritten wird: die ezu- erbaut wurden, ihrer Bestimmung übergeben. Von
schussung VOon Privatschulen un die Ausbildung VO  $ den Volksschulen, Mittelschule un Gymnasıen
Religionslehrern der Pädagogischen Hochschule. ange werden gegenwärtıg eLtwa 6000 VO  - katholischen
eIit die Zuschüsse für Privatschulen auf 5( 0/9 der schulpflichtigen Kindern ertaßt. Gezielte Elternarbeit, der
Unkosten festgesetzt, W Aas 1n der Praxıs aber eınen Zl se1it Jahren selbstverständliche Einsatz VO 17 Schulbussen
schufß 7zwıischen 35 un 45 0/9 bedeutete. Besonders be1 un die besondere Fürsorge der katholischen Kırche tür
Neubauten die Schulträger ungewöhnlich belastet. diese Schulen haben S1e erfolgreichen Instituten der
ach langem Drängen un vielerlei Interventionen, auch Erziehung un Biıldung gemacht, die se1it Jahren höhere
des in Ostberlin residierenden Erzbischofs Bengsch, wurde Prozentsätze VON Volksschülern nach der Aufnahmeprü-
der Zuschufß Januar 1966 erhöht. Die Katholiken, fung das Gymnasıum abgeben als der Durchschnitt der
die 1in Berlin 1Ur 11,6 0/9 der Bevölkerung ausmachen, sind staatlichen Schulen. Von Unstimmigkeıten zwıschen
mehrfach VO Erzbischof besonderen Spenden auf- Kırche un Staat hat INan in Hamburg se1t langem nıchts
gerufen worden. Die Westherliner Seelsorger haben für gehört. Natürlich spielt 1er für die Katholiken der
diesen Zweck 29/9 ıhres Gehaltes ZUrTr: Verfügung gestellt. Diaspora-Effekt, der ımmer auch einen stärkeren Willen
Vor 1933 hatte Berlin 58 katholische Schulen, die 1MmM Drit- ZzUu ngagement MIt sıch bringt, 1ne zroße Rolle Ob
ten eich alle gyeschlossen wurden. Im Jahre 1964 aber das Hamburger Modell nıcht stärkere Beachtung als

wıeder 20} die VO:  - 4457 Kiındern (jedes fünfte katho- mögliches Vorbild auch 1n anderen Bundesländern Ver-
lische ınd Berlins) esucht wurden. Sechs Schulen W.UI - dient?
d  5 ach dem Krıege NEeu gebaut. Umstellungen un Dıiıe Sıtuation ın Hessen
Konzentration sollen das Berliner katholische Schulwesen
noch attraktiver machen. „An allen hessischen Schulen werden die Kinder aller

relig1ösen Bekenntnisse un Weltanschauungen 1n derDer andere Streitpunkt 1St, da{fß der Pädagogischen
Hochschule eiıne Fakultas für Religionslehre nıcht LUr Regel gemeınsam ErZOgCNH (Gemeinschaftsschule).“ S0
nıcht erworben, sondern Religionslehre weder als ordent- bestimmt der Verfassungsartikel 56 „Der Religions-
liches noch als Wahltfach studiert werden A ıne unterricht 1St  CC nach Art 57 „ordentliches Lehrfach“. Prı-

vatschulen siınd nach Art zugelassen, doch 1St daskatechetische Ausbildung iSsSt 11UL neben oder nach dem
eigentlichen Studıum möglıch. Privatschulwesen nıcht stark ausgepragt. uch die CDU

tritt 1n Hessen seit Jahren für die Gemeinschaftsschule
Bremen un Hamburg mehr oder wenıger stillschweigender Duldung der

In Bremen o1bt 65 Konfessionsschulen ebenfalls 1Ur als kirchlichen Amtsträger ein. Ins Gerede kamen die hessi-
Privatschulen, für die das Land 50 9/0 der Personalkosten, schen Schulverhältnisse durch ıne Entscheidung des hessi-
ıcht also Sachkosten EPrSPALLEL Die „Bremer Klausel“ des schen Staatsgerichtshotes VO Oktober 1965, nach

erlaubt Bremen, Religionsunterricht nıcht als der das Schulgebet unzulässig ISt. Im Jahre 1963 hatten
ordentliches Lehrfach führen (Art Lan Abs D Satz 1) die Eltern eiINes Frankfurter Schülers beantragt, festzu-
Statt dessen x1bt laut Verfassung einen „bekenntnis- stellen, ob die Hessische Verfassung verletzt werde,
mäßıg nıcht gebundenen Unterricht 1n biblischer Ge- Wenn 1n einer öfftentlichen Volksschule zZzu Beginn des
schichte auf allgemein christlicher Grundlage“ (Art 32) Unterrichts den Willen der Eltern eines Kındes
Dıie Volksschüler der Klasse, die Mittelschüler der gebetet wırd. Der zuständige Regierungspräsident hatte
und die Gymnasıasten der etzten drei Klassen erhalten iıhren Antrag aut Unterlassung des Schulgebets 1n der
nach dem offiziellen Lehrplan dessen „vergleichende Klasse ihres Kindes abgelehnt. Die Eltern ehnten ihrer-
Religionskunde“. Dieser „Religionsunterricht“ 1St AaUS- seIts den Kompromifvorschlag AD, iıhr ınd Eerst nach
schließlich Sache des Staates. Eın VO  Z der evangelischen dem Schulgebet das Klassenzıiımmer betreten lassen.
Kırche benutztes Religionsbuch wurde als s Z kontess10- Eın Sprecher der Evangelischen Kiıirche 1n Hessen un
nell“ den Schulen verboten. Der Staatsgerichtshof hat Nassau sprach damals VO  > einem „folgenschweren Bruch
Klagen VO  — katholischen un evangelischen Gemeinden 1ın der Schultradition iın Hessen“, nach der dort immer
zurückgewiesen (23 10 65) egen dieses Urteil ISt Be- eıne „christliche Gemeinschaftsschule“ gegeben habe Dies
schwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt WOI - fand der Staatsgerichtshof aber weder 1n der Verfassung
den och 1ın den Schulgesetzen des Landes gestutzt. Ledigliıch
„Die allgemeinbildende Schule, dıe Berufsschule un die 1mM Vertrag VO 185 Februar 1960, den das Land Hessen
Berutsfachschule fassen als Gemeinschaftsschule alle Schul- MIt den evangelischen Landeskirchen abgeschlossen ät
pflichtigen ohne Unterschied des Bekenntnisses un der wird 1n Art. 15 AaUSZESAZT, daß die öftentlichen Schulen
Weltanschauung zusammen.“ „Gemeinschaftsschulen auf christlicher Grundlage“ selen.
SO bestimmt der des Hamburger Schulgesetzes. Auf die weitgehende Problematik des Urteıils annn 1er
Und doch konnte der Schulreferent des Verbandes der nıcht eingegangen werden. Jedenfalls aber wurde die Dis-
freien katholischen Schulen in Hamburg, Thies, 1mM April kussıon die Zulassung VO Bekenntnisschulen
vorıgen Jahres dem „echo der Zzeıit“ erklären: „Das Wort Berufung autf das Elternrecht NECeUuU entfacht. Die Regierung
Toleranz hat j1er 1n Hamburg ın schulischer Hınsıicht eellte sich erklären, daß dieses Urteils ein SENC-
einen echten Klang Der Wunsch der Eltern 1St das Prı- relles Verbot des Schulgebets nıcht 1n rage komme. Ver-
maäare.“ Den Trägern VO Privatschulen gewährt das Land fassungsäinderung un Volksentscheid wurden VO  _ VCOCI-

die >_ö  en Sachkosten SOW1e 90 0/9 der Personalkosten. schiedenen Parteıen Cr WOSCNH. eım Bundesverfassungsge-
Für die katholischen Privatschulen mufß allerdings der richt legten Eltern Beschwerde das Urteil des
katholische Gemeindeverband zunächst die Kosten für das Hessischen Staatsgerichtshofes ein. Die katholischen Bi=-
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schöfe befürworteten eıne Gesetzesänderung, die den men sollten für die Errichtung eıner neuen Konfessions-
„christlichen“ Charakter der hessischen Gemeinschafts- oder Gemeinschaftsschule erforderlich se1n. iıne Verfas-
schule klarlegt, gaben siıch aber schließlich mMIt einem sungsänderung 1mM Sınne der SPD lehnte ab, weıl CS

Kompromifß zufrieden. auch weıterhin ıne Rechtsgrundlage für kleine Dorfschu-
len 1n abgelegenen Gebieten geben musse. DeutlichNiedersachsen ach dem Konkordat

Von manchen Betrachtern wird Niedersachsen als Aus-
G  . „Das konfessionelle Prinzıp allein genugt nıcht, Z
Elternverantwortung gehört auch die orge ine le1i-

gangspunkt aller jetzt akuten Auseinandersetzungen 1in stungsfähige Schule.“ Von den S Millionen Volksschülern
der Schulfrage angesehen. Nach 1945 blieb 1ın den Lan- ın NR  < yingen der eıit noch 54,2 0/9 1n katholısche,
desteilen, die früher Preußen gehört hatten, be1 Be- 285,/ 0/9 in evangeliısche un 17,1 0/9 1n Gemeinschaftsschu-
kenntnisschulen nach dem Preußischen Schulgesetz VO len Dıie Politik des Reformers Mikat, der vielen Schul-
1906 Das Schulgesetz VO 15 September 1954 erklärte leuten rasch vorangıng, zielte daraut ab, das Schul-
alle öffentlichen Schulen grundsätzlich christlichen durch Angebote Möglichkeiten 1n den VOI-
Gemeinschaftsschulen un führte tür die Errichtung VO schıiedensten Formen 1n ewegung bringen. Dabe1i
Bekenntnisschulen erheblich erschwerende Bestimmungen mühte siıch auch eine erhöhte eigenverantwortliche
eın. Dıie Bundesregierung klagte das Land auf Eın- Willensbildung der Eltern. Seine Erlasse auf Flexi-
haltung des durch dieses (Gesetz oftensichtlich verletzten
Reichskonkordates. Der Rechtsstreit endete miıt dem be-

ılıtät AauUs, eLw2 seine Rıchtlinien ZUuUr Gründung VO  -

Mittelpunktschulen VO März 1966 Dennoch führte DC-
kannten Karlsruher Urteil VO März 1957 das ZWar rade dieser Erlafß Protesten aus katholischen Kreıisen.
die völkerrechtliche Gültigkeit des Konkordats bestätigte, Der Vereıiın katholischer deutscher Lehrerinnen erklärte in
die verfassungsrechtliche Bindung des Landesgesetzgebers einer umfangreichen Stellungnahme: Es dürte nıchts

die Schulbestimmungen des Konkordates jedoch VOCI- geschehen, W 4S „den Charakter der Bekenntnisschulen
nelnte un dem Bund die Kompetenz absprach, 1n einem eines höheren vertikalen Aufbaues willen“ gefährde
Land die Erfüllung der Schulbestimmungen des Reichs- oder Gefährdungen tür die Zukunft einleite. Ebenso 1e]l
konkordats durchzusetzen. Es yab Demonstrationen rger Erregte Mıkat mıiıt seiner Denkschrift ZU Ausbau
dieses Schulgesetz, die dazu führten, da{ß das Land Nıe- des Bildungswesens 1ın NRW, deshalb, weiıl darın
dersachsen zunächst vertraulich, dann offiziell MIt dem VO  ' der Bekenntnisschule nıcht ausdrücklich die ede WAal.

Heiligen Stuhl über ein Konkordat se1t eLiwa2 1961 In dem Schulpflichtgesetz VO 74 Maı 1966 wurde
verhandelte. Als das Konkordat WI5Z VOT dem Abschluß die 1mM Regierungsentwurf vorgesehene Regelung für Schul-
stand, zerbrach dıe Regierung AaUuSs SPD un FDP über kindergärten für schulpflichtige, aber noch nıcht schul-
dieser rage Die CDW (TA% 1n die Regierung eın und
ratıhzierte MI1t der SPD Februar 1965

reife Kıiınder gyestrichen. Deshalb stımmte die SPD SC  Q
dieses Gesetz. Die Sıtzung, in der der Landtag dieses Ge-

das den tradıtionellen kirchlichen Forderungen weIit eNtTt- Seriz verabschiedete, WAar die letzte der Legislaturperiode.
gegenkommende Konkordat. Im Art. dieses Vertrages In seiner Regierungserklärung VO Juli 1966 erklärte
wurde bestimmt, daß das Land die Beibehaltung un Miınisterpräsident eyers, die Schulretormen würden
Neuerrichtung VO  - katholischen Bekenntnisschulen C- fortgesetzt. Miıkat wurde wieder Kultusminister. ften-
währleiste, daß bej notwendiıgen Schulzusammenlegungen bar aber hatte Koalitionsabsprachen 1n Schulfragen
NUr gleiche Schulen zusammengelegt werden können, daß gegeben, die VO katholischer Seıite heftig kritisiert WUur-
auf Antrag VO  3 Erziehungsberechtigten katholische Be- den. Die FDP verlangte u. A.4 die künftige Hauptschule
kenntnisschulen errichtet werden können, Wen diese — (Volksschuloberstufe) in der Regel“ 1Ur als Gemeıiin-
IN vegliedert siınd un die schulische Versorgung schaftsschule führen. Es erwıes sıch weıter, daß die
anderer Schüler gewahrt wiırd. Be1 Gemeinschaftsschulen beiden Kirchen nıcht ein1g WiG11% Dıie evangelischen Kans

deskirchen erklärten sıch often für die Gemeinschaftsschule.soll der Anteıl katholischer Lehrer Kollegium dem
Anteil katholischer Schüler der Schule entsprechen (vgl Die katholischen Bischöte erließen einen gemeınsamen
Herder-Korrespondenz 18 Jn 797 Wenn auch Hiırtenbriet Z Schulfrage, iın dem S1e sıch erneut nach-
mMI1t dem Abschlufß dieses Konkordates nıcht alle Streit- drücklich für die Bekenntnisschule aussprachen. Inzwı-
t5älle 1n Niedersachsen erledigt sind, haben sıch doch schen legte Miıkat den Teil se1nes Strukturplanes- zum
beide Vertragspartner loyale Anwendung des Vertra- Ausbau VO Grund- und Hauptschulen 1mM November
CS bemüht. Übrigens ZO$S die evangelische Kırche mi1t 1966 VOT,; Lrat wieder für eıne allmähliche Entwicklung
einem Erganzungsvertrag zr Loccumer Kirchenvertrag, einem modernen Schulwesen, aber auch für das Eltern-
der sei1nerseıts 1n manchen Teilen das Modell für das nıe- recht ein. Dıiıe Anfang Dezember gebildete SPD/FDP-
dersächsische Konkordat abgegeben hatte, nach. Regierung betreibt offenbar 1n Schulfragen die Taktik des

Wechselbads: Fordernde Interviews wechseln miıt beruhi-Streıt ın Nordrhein-Westfalen genden un cchr vorsichtigen Stellungnahmen. Zu ZESETZ-
Ansatzpunkt der Auseinandersetzungen 1 Zuge der liıchen Ma{fßnahmen 1St bis jetzt noch nıcht gekommen.
Neugliederung des Schulwesens Wr ın NR  < die Ver- Siıcher scheint jedoch se1nN, dafß die gegenwärtıge Koalıi-
fassungsbestiımmung (Art 12 Abs Y etzter atz „Auch t10N folgende Regelungen urchsetzen 111 Einklassıge
die wen1g gegliederte und ungeteilte Schule oilt grund- Schulen erfüllen nıcht mehr die Anforderungen des „SC-
sätzlich als geordneter Schulbetrieb.“ Dagegen wandte ordneten Schulbetriebs“. Grund- un: Hauptschule
sıch 1 Sommer 1964 die SPD die 1n diesem Punkt der werden geteilt. Wiährend die Grundschule nach eiınem
Unterstützung der FDP, damals och Koalitionspartner och festzulegenden Modus Bekenntnisschule bleiben
der CDU 1n der Regierung, sıcher se1n glaubte. Dem kann, wırd die Hauptschule 1n der Regel Gemeinschafts-
SetIztie der damalige Kultusminister Mıkat den Vorschlag schule un: miıindestens zweızügig se1n. Elternabstim-
3 das echt der Eltern aut die Wahl der Schulart MUNsSCH über die Schulart sollen yrundsätzlich geheim ab-

reformieren: nıcht mehr 40, sondern 120 Elternstim- gehalten werden.
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Nach gegenwärtigen Plänen soli dem Landtag bereits 1m ben Damit se1 dem Elternrecht genüge Die CDU
April eın Schulgesetz ZUur Beratung vorgelegt WeTt- tolgte MIt einem eigenen Antrag. Danach sollten die Er-
den, das die Trennung der Volksschule 1n aupt- un ziehungsberechtigten Nur annn in einem geheimen Wahl-
Grundschule vorsieht, die Hauptschule Z Gemeinschafts- verfahren abstiımmen, wenn 1ine Hauptschule 1Ur durch
schule macht un diese zunächst als weıterführende Schule Zusammenfassung verschiedener Schulen erreicht werden
ZUuU freiwilligen Besuch anbietet. Damıt ware Vvorerst ıne könne. Keıner der Anträge erreichte 1n der Landtags-
Vertassungsänderung ıcht notwendig. Kultusminister sıtzung VO Januar 1967 ine verfassungsändernde
Holthoff hofit, dafß diese weıterführende Hauptschule Mehrkheit. uch eıne vermittelnde Stellungnahme des
bereıts 1b August 1967 VO eLtw2a2 100 01010 Kındern be- Landeselternbeirates schien keinen VWeg AUS der Sackgasse
sucht wird. zeigen. Um verhindern, da{fß der Schulstreit egen-

stand des beginnenden Wahlkampfes (Wahl 235 April)Kompromiß Rheinland-Pfalz werde, versuchten die Fraktionsführer der CDU und SPD
Das Hamburger Abkommen der Ministerpräsidenten ‚Z schließlich doch noch 1Ns Gespräch kommen. Der K Om-
Vereinheitlichung des Schulwesens 1n der Bundesrepublik promiıfßvorschlag der CDU lautete, dafß sıch bei Schul-
VO November 1964 brachte auch die rheinland-pfälzi- zusammenlegungen 80 9/0 der Eltern tür 1ne estimmtesche Schulpolitik 1ın Bewegung Da die CDU bei der Wahl Schulart aussprechen müßßten, anderntalls werde die
1963 ıhre Mehrheit verloren hatte und MmMIiIt der bilden de Schule als christliche Gemeinschaftsschule geführt.koalieren mußfste, hatte S1e nach der Regierungsbildung das Schließlich brachten alle Parteien gemeınsam eiınen Antragvielgeschmähte Opfer gebracht un einer Änderung des e1n, ach dem christliche Gemeinschaftsschulen un Be-
Art 29 der Vertfassung zugestimmt, nämlich der Ötrei-
chung des Nebensatzes, wonach eın gyeordneter Schul-

kenntnisschulen gleichrangig nebeneinander bestehenblei-
ben In einer Sondersitzung hat das Parlament 14etrieb auch durch die einklassige Schule gewährleistet März das verfassungsändernde (Gesetz verabschiedet.

wird. uch wurde neben der bekenntnismäßig gebunde-
1 Lehrerbildung die simultane ermöglıcht. Im Oktober Saarland
1965 brachte die SPD eiınen Gesetzentwurf ein, der die Noch VOT der Verabschiedung des inzwischen vielzitierten
Folgerung Aaus dem Hamburger Abkommen ZOS und sıch „Hamburger Abkommens“ der Mınıisterpräsidenten CL -
urchaus 1m Rahmen der Verfassung hielt. Lediglich for- klärte der saarländische Mınıisterpräsident 1m Aprıil 1964;,
derte s1ie darüber hinaus den „Minderheitenlehrer“, WCCLL die Saarregjierung halte der konfessionellen Volks-
die Zahl der Schüler eıner Bekenntnisminderheit die las- schule 1M Saarland test und lehne vorschnelle Entschei-
senmef(Szahl übersteigt. Im März 1966 legte die Regierung dungen ZUuUr Schaffung VON Mittelpunktschulen ab Da-
eınen eigenen Gesetzentwurf VOTrT. Wiährend noch über mals kannte die saarländische Vertassung 1Ur die Kon-
beide Entwürte beraten wurde, stellte die über- fessionsschule. Im Februar 1965 muljfiste der Art jedoch
raschend 1mM Juniı 1966 einen eigenen Antrag, die Verfas- dahingehend geäindert werden, dafß die öffentlichen
Sung dahingehend andern, da{fß alle Hauptschulen Schulen „Bekenntnisschulen der christliche Gemeıunn-
christliche Gemeinschaftsschulen sind. schaftsschulen“ selen. egen diese Änderung stimmten 1im
1e SPD reagıerte rasch un legte iıhrerseits eınen vertas- Landtag 1Ur die Abgeordneten der SVP/GCVP iıne Wwel-
sungsändernden Entwurtf VOT, nach dem be1 der Bildung tere Änderung besagte dann, da{fß auf Antrag VO  3 fünfzıg
Von Hauptschulen die Erziehungsberechtigten 1n geheimer Eltern eiıne entsprechende Schule eingerichtet werden
Abstimmung darüber befinden sollten, ob diese aupt- mu Im Oktober 1965 zab 6S den ersten Präzedenzfall,
schule als christliche Simultan- oder als Bekenntnisschule als 1n Wahlschied durch Elternantrag neben der katho-
geführt werden soll Die CDU tolgte Z7wel Tage spater lischen Bekenntnisschule auch eıne Gemeinschaftsschule
mit einem eigenen Urantrag, demzufolge ıcht unbe- eingerichtet werden mußßte, weil fünfzıg Eltern 65 oll-
dingt bei der einmal getroffenen Entscheidung tür eine ten Im Oktober 1966 kündigte die FDP, auch 1n Saar-
Hauptschule leiben musse, sondern auch ıne spatere brücken Koalitionspartner 1ın der Regierung, eiınen An-
Umwandlung 1ın eine andere Schulart möglıch bleiben trag A ach dem Mittelpunktschulen in der Regel als
sollte. christliche Gemeinschaftsschulen führen un die Eltern
Im Herbst 1966 beschloß der kulturpolitische Ausschuß VO Amts über ıhre Wahlmöglichkeiten aufzuklä-
des Landtags auf Inıtliatıve des SPD-Abgeordneten Fuchs, TIen selen. Seitdem hat INan noch nıchts Weıteres 1n der
de> Vorsitzenden dieses Ausschusses, in einem öfftentlichen Sache AaUuUsSs Saarbrücken gehört. Kultusminister Scherer
Anhörungsverfahren die Vertreter der Lehrerschaft un teilte Anfang Februar 1967 mıt, da 1M Saarland
der beiden Kirchen den geplanten (jesetzes- un: Ver- 595 Bekenntnisschulen (evangelisch und katholisch) be-
fassungsänderungen befragen. Wiährend sich die Van- stünden. An 2725 VO  } ıhnen se1en kontessionelle Minder-
gelischen Kirchenvertreter dabeji tür die Hauptschule als heiten vertretfen An katholischen Schulen sej]en 1mM Schul-
christliche Gemeinschaftsschule aussprachen, vertrat der Jahr 1966 1595 Kinder, evangelischen Schulen 12723
für die beteiligten tfüntf Diıözesen sprechende Generalvikar Kınder anderen Bekenntnisses unterrichtet worden.
VO  . TIrier die Auffassung, eıne yeheime Elternabstimmung
sSe1 mıt dem Elternrecht nıcht vereinbar, da die Eltern 1Ur Schleswig-HoIstein
für ihre eigenen Kinder votieren könnten (!) Außerdem Dieses fast Sanz evangelische Bundesland 1St ohl se1it
hätten die Eltern Ja schon be1 der Schulanmeldung iıhren Jahren uUuNserem Aspekt das ruhigste. Die Vertas-
Wıllen bekundet. Darüber hinaus sel nıchts notwendig. Sung bestimmt klar „Die öffentlichen Schulen fassen als

Gemeinschaftsschulen die Schüler ohne Unterschied desDaraufhin erklärte die SPD, eın UÜbereinkommen se1l
oftenbar ıcht möglıch und legte NUu  —$ iıhrerseits einen VCOI- Bekenntnisses un der Weltanschauung zusammen.“ Wo
fassungsändernden Antrag VOTL, nach dem die Hauptschule im Schulartikel VO  e} „Mıinderheiten“ die ede ist, handelt
ın der Regel christliche Gemeinschaftsschule seın solle Dıie 6S sıch nationale, also dänische Minderheiten. Das
Bekenntnisschule könne als Antragsschule bestehenbleij- Land hat se1it 150 Jahren schon eın neuntLeEeS Schuljahr.
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Deshalb hat 65 „AÄrger“ 1m etzten Jahr 1Ur der ıcht NUur weil mehr und mehr levangelische Abgeordnete
Umstellung des Begınns des Schuljahres gegeben, weıl den Empfehlungen ıhrer Kirche tfolgen un für die Ge-
diese Umstellung eiıner Verkürzung sSta  'g w1e ın allen meinschaftsschule bei Gesetzesänderungen stımmen, SOT-

anderen Ländern, eiıner Verlängerung der Schulzeit ern weıl sıch auch den katholischen Abgeordneten
geführt hat un in breiten Kreıisen der katholischen Bevölkerung die
Das Privatschulwesen 1n Schleswig-Holstein gründet siıch Haltung 1n der Schulfrage csehr diıferenziert. Es wird
auch heute och auftf eine „Staatsministerijalinstruktion“ also nıcht 1Ur mehr des Einfallsreichtums, des Engage-
VOoON 31 Dezember 1839, 1in der heißt „Privatschulen un des Einsatzes materieller Mittel, sondern auch
un: Privaterziehungsanstalten sollen 1Ur da, s1e einem eines ANSEMESSCHCN Umdenkens bedürfen, WLn die
wirklichen Bedürfnis entsprechen, also n eHe solchen Katholiken die religiöse Kindererziehung 1mM öffentlichen
Orten DESTALLEL werden, für den Unterricht der schul- Schulwesen siıchern wollen. Zudem hat die Schulfrage
pflichtigen Jugend durch die öffentlichen Schulen ıcht lange alle kulturpolitische raft der deutschen Katholiken
ausreichend ZESOTZT ISt:  « gebunden, daß s1e sıch andere, heute ebenso wiıch-
Vor gul eiınem Jahr wurde Erlinghagen das (von ıhm tige Bereiche, kaum kümmern konnten.
dementierte) Wort zugeschrieben, 1n bıs 20 Jahren 1ne der Hauptaufgaben der nächsten eIit wird CS se1in,
werde iNall nıcht mehr VO  - der Konfessionsschule als die Elternarbeit wesentlich verstärken, nıcht 1Ur 1mM
staatlicher Eıinriıchtung sprechen. TIrotz seıines Dementis Sınne der AÄnweısung, auf jeden Fall für die Bekenntnis-
wurde un wird dieserhalb sehr geschmäht. ıne schule votieren. Erste Ansätze dazu, das Elternrecht
realistische Betrachtung der schulpolitischen Sıtuatıon, iıcht 1Ur als Anmelderecht für 1ne bestimmte Schulform
Ww1e s1e hier versucht wurde, 5ßt den Schlufßß Z dafß sehen, sondern als e1n echtes un genuılnes Mıtwir-
dieses Wort aber eher optimistisch WAaTl. Selbst die kungsrecht der Eltern auch der öftentlichen FErzıie-
CDU/CSU bıldet 1n den Ländern, 1n denen die Kon- hung ıhrer Kıinder, scheinen sıch 1n etzter eıit bereıts
tessionsschule och o1bt, keine geschlossene Front mehr, abzuzeichnen.

Aus der Okumene
ıne notwendige UnterscheidungDas theologische Problem

der Säkularisierung Um VO  - vornhereıin eın Mißverständnis auszuschließen,
se1 betont, daß Cox die posıtıve Bedeutung der Siäkulari-

Zu dem Buch VO  $ Harvey Cox „Stadt ohne Gott?“ satıon als Ere1ign1s VO biblisch-christlichen Schöpfungs-
gylauben her versteht, während den Siäkularısmus als

Unter den Beiträgen der Studienbände ZUL: Welt- Ideologie der Weltvergötzung scharf davon unterscheidet
konferenz „Kirche un Gesellschaft“ fiel ( A auf die und ablehnt. Diese Unterscheidung erfolgt nıcht willkür-
Abhandlung VO  — Prof. Harvey Cox (Baptıist), Sozial- lıch, s1e 1St das Ergebnis eıner bıbeltheologischen Prüfung
ethiker der Theologischen Hochschule VO Harvard Uni1- der Herkunft der lateinischen Worte „saeculum“ bzw
versity, über „Dıie Verantwortung der Christen 1in einer „mundus“. Diese Zwiespältigkeit zeıge A dafß der
technisierten Gesellschaft“ (vgl Herder-Korrespondenz sprüngliche hebräische Sınn Von „Welt“, der als (Ge-

Jhg., I2 vollständiger Wortlaut 1M deutschen schichte vollzogenen Schöpfung Gottes, durch das helleni-
Sammelband „Die Kırche als Faktor einer kommenden stische Griechisch entzeitlicht un zugleich als mınder
Weltgemeinschaft“, Stuttgart 1966, O2 Es WAar eın wirklich qualitativ abgewertet worden 1St: „Die biblische
Extrakt AaUuUs seınem Buch The Secular Cıty, das 1966 Feststellung, da{ß Gott das ZESAMTLE Leben 1n (je-
als theologischer Bestseller, Auflage 74() 000O, eıne ebhafte schichte hineingezogen wird, da{ß die Welt säkularisiert
Diskussion iın den USA, auch 1n katholischen e1lt- 1St, geriet lange 1in Vergessenheit“ (S 30) Säkularisierung

bedeutet also den unabwendbaren Prozefß eines Freiwer-schriften (Z „Commonweal“ 19765, 189f C
löst hatte, 1n eıner Zeıt, als die Parole „Gott 1St tOt  «“ dens der Weltr VO  - der Beherrschung durch Mythen und
aller Munde WAr. Cox hat das Verdienst, knapp, treft- Götter sıch selbst, ıcht aber iıhre Abwendung VO
sıcher un faszinierend die christliche Position AaUuUS ıhrer Gott, WI1e 1mM Siäkularısmus als Ideologie. YSt wenn INan

Verlegenheit gyegenüber der unaufhaltsamen Siäkularisie- diesen posıtıven Sınn VO Säkularisierung annımmt,
LU1$ des öftentlichen Lebens als Folge der technologischen annn INa  e} iragen, ob Cox Säkularisierung ıcht enthu-
Revolution efreıt haben Inzwischen erschıen das s1astısch versteht. Da{iß 1€es nıcht der Fall 1St, zeıgen die
Buch 1n deutscher Übersetzung: „Stadt ohne Gott?“ Kapitel ber die Kirche.
(Kreuz-Verlag 1966, 310 Schon die englische Ausgabe Für viele katholische Beobachter INa ein Eın-
fand ıne ausführliche kritische Würdigung in den „Stim- stieg 1in se1ine Erkenntnis die hohe Wertschätzung se1n,
inen der eIit  C (Maı 66, 383—388), auf die deutsche die G als führender Sprecher des ökumenischen Gesprächs
Ausgabe wurde ebentalls hingewiesen, da sıch lohne, 1in den USA em be1 Herder an Herder, New York, CT -
sıch mMIt den Thesen VO Cox auseinanderzusetzen (vgl schienenen Buch des katholischen Philosophen Leslie
„Stimmen der Zeıt“, Februar 6/7, 156) Dies 1St 1n der Dewart, Toronto, gew1idmet hat The Future of Belief
Tat nöt1g, weıl bereits die Pastoral aut CoOx autmerksam Die Zukunft des Glaubens), und Z 1n der protestan-
wurde (vgl Kuhlmann 1n „Geist un Leben“, Dezem- tischen Zeitschrift „Ihe Christian Century“ (9 11 66,
ber 1966, 4725 un seine nregungen 7A0 bhe Lösung 1375—1379). Dewart WAar VO Verlag gebeten WOI-
des theologischen Problems eines ANSCMESSCHCH Redens den, sıch mıt der gleichfalls dort veröffentlichen englischen
VO  — Gott 1n einer säkularisierten Welt aufgreıft. Ausgabe des Buches des tranzösischen Atheisten und Mar-
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